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Antrag CDU: Kindertagespflege in Oestrich-Winkel stärken 
 

 
 
Antragstext 
 
Um auch zukünftig den gesetzlich verankerten Betreuungsanspruch in Oestrich-Winkel erfüllen zu können, 
muss die Kindertagespflege gestärkt werden. Diese Form der Kindertagesbetreuung erfüllt ebenso den 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, wie dies durch eine Betreuung in Kindertagesstätten der Fall ist 
(§ 24, Abs. 2, SGB VIII). 
 
Der Magistrat wird aufgefordert:  
 

1. die notwendigen Gesamtkosten für einen kommunalen Zuschuss an die Kindertagespflegepersonen 
(pro Kind und pro Stunde und pro Tagespflegeperson) in regional üblicher Höhe (Rheingau-
Kommunen) zu berechnen, die an diejenigen Tagespflegepersonen gezahlt werden, die aktuell einen 
Kooperationsvertrag mit der Stadt Oestrich-Winkel haben und Kinder aus dem Stadtgebiet Oestrich-
Winkel betreuen, 

2. für das Haushaltsjahr 2023 die entsprechenden Mittel für diesen kommunalen Zuschuss in den 
Haushaltsentwurf einzustellen und schließlich 

3. das entsprechende Landesförderprogramm dann in Anspruch zu nehmen, um dadurch eine 
Teilzeitstelle zu schaffen, die die Vermittlung und dazu nötige Verwaltungsmodalitäten erledigt, falls 
dies mit bestehenden personellen Ressourcen nicht zu stemmen ist. 

 
 
SPD-Änderungsantrag 
Der Magistrat wird aufgefordert: 
1. die notwendigen Gesamtkosten für einen kommunalen Zuschuss an die Kindertagespflegepersonen (pro 
Kind und pro Stunde und pro Tagespflegeperson) in regional üblicher Höhe (Rheingau-Kommunen) zu 
berechnen, die an diejenigen Tagespflegepersonen gezahlt werden, die aktuell einen Kooperationsvertrag 
mit der Stadt Oestrich-Winkel haben und Kinder aus dem Stadtgebiet Oestrich- 
Winkel betreuen, den städtischen Gremien vorzulegen 
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2. und vorbehaltlich der Beschlussfassung der Stadtverordneten für das Haushaltsjahr 2023 die 
entsprechenden Mittel für diesen kommunalen Zuschuss in den Haushaltsentwurf einzustellen und 
schließlich 
3. das entsprechende Landesförderprogramm dann in Anspruch zu nehmen, um dadurch eine 
Teilzeitstelle zu schaffen, die die Vermittlung und dazu nötige Verwaltungsmodalitäten erledigt, falls 
dies mit bestehenden personellen Ressourcen nicht zu stemmen ist 
 
 
Begründung 
Die Kindertagespflege ist in einem rechtlichen Gleichrangigkeitsverhältnis zu anderen Betreuungsformen. 
Interessierte nehmen an einer kostenfreien umfangreichen Qualifizierung (Rheingau-Taunus-Kreis) teil und 
sind nach erfolgreicher Teilnahme pädagogisch geschult, Kinder zwischen 1 und 3 Jahren (meistens) in ihren 
privaten Räumlichkeiten zu betreuen. 
 
Diese Form der Kinderbetreuung hat gerade für sehr junge Kinder den Vorteil, mit maximal 5 anderen Kinder 
von einer Person betreut zu werden, was die Eingewöhnung vereinfacht. Die Kindertagespflege lebt vom 
großen Engagement, was sich auch finanziell niederschlagen muss. Grundlage ist eine für diesen Bereich 
einzustellende Koordinierungsstelle in der Verwaltung,  
 
Als eine der wenigen Städte, zahlt Oestrich-Winkel keinen städtischen Zuschuss, was den Standort Oestrich-
Winkel deutlich unattraktiver macht als die Nachbarkommunen wie z.B. Walluf, Kiedrich, Eltville. Durch den 
fehlenden Zuschuss werden Oestrich-Winkeler Kinder von den Tagespflegepersonen in den genannten 
Städten häufig nur dann betreut, wenn keine Anträge von Kindern aus zuschussgebenden Kommunen 
vorliegen. 
 
Hinzu kommt, dass die Kosten für diese Art von Förderung weit niedriger sind als für den Betrieb einer 
Kindertagesstätte. Zudem handelt es sich um flexibles Instrument um kurz- bis mittelfristig notwendige 
Betreuungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. 
 
Für die administrative Umsetzung kann die Landesförderung (§32b, Abs. 3, HKJGB) zur Gewinnung, 
Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen in Anspruch genommen 
werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
sind zu ermitteln. 
 
 
 
Oestrich-Winkel, 20.06.2022 
 
 
Fraktionsvorsitz 
 




